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Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Wien, am 15. Jänner 1993 
GZ: 10.101/479-X/A/5a/92 
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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

3884/J betreffend Kompensationsgeschäfte für den Ankauf von 

Draken-Abfangjägern, welche die Abgeordneten Renoldner, Freun

dinnen und Freunde am 2. Dezember 1992 an mich richteten, stelle 

ich fest: 

Punkt 1 der Anfrage: 

Wie. hoch ist Ihrer Schätzung nach der derzeitige Erfüllungsstand 

der seinerzeitigen Zusage von Kompensationsgeschäften im Ausmaß 

von insgesamt drei Milliarden Schilling? 

Antwort: 

Oer derzeitige ErfUllungsstand der Gegengeschäftsverpflichtung 
von Saab-Scania beträgt 99,59 % in absoluten Zahlen Schilling 

3.127.245.576,--. 
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Punkte 2 bis 4 der Anfrage: 

Welche Geschäfte sind ausdrücklich als Kompensationsgeschäfte zu 

betrachten? (Bitte um detaillierte Auflistung.) 

Wie ist in jedem Einzelfall das Faktum der Kompensation für die 

entsprechenden Geschäfte zu begründen? (Bitte der detaillierten 

Auflistung zu Frage 2 jeweils anfügen.) 

Welche noch nicht abgeschlossenen Projekte, die eindeutig als 

Kompensationsgeschäfte zu betrachten wären, erwarten Sie für die 

Zukunft? 

Antwort: 

Die einzelnen Fälle können im Hinblick auf die gebotene Amtsver

schwiegenheit nicht genannt werden. Die Bekanntgabe der einzelnen 

Geschäfte wäre zwangsläufig mit der Bekanntgabe der betroffenen 

Unternehmen (Parteien) verbunden. 

Dies würde Art. 20 Abs. 3 B-VG (Amtsverschwiegenheit über Tat

sachen, die "im überwiegenden Interesse der Partei" liegen) 

widersprechen. Gleichgerichtete Erwägungen ergeben sich auch aus 

§ 1 Datenschutzgesetz. 
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